
Az.: 32.3-565-06/23 

 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Aschaffenburg zur Aufhebung von 

Biosicherheitsmaßnahmen zu präventiven Zwecken nach der Verordnung (EU) 2016/429 

zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen die 

Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz 

über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz) im Landkreis 

Aschaffenburg; 

hier: Aufhebung des Ausstellungsverbots von Geflügelausstellungen 

 

 

Aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2  i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 

2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 6  der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 

(Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. 

I S. 1665) i.V.m. § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 

des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I 

(Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert 

worden ist, sowie Artikel 2 Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen 

Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 

BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Art. 32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. 

S. 182) geändert worden ist, ergeht für das Gebiet des Landkreises Aschaffenburg folgende 

 

 

Allgemeinverfügung: 

 

 

1. Das mit Allgemeinverfügung des Landratsamtes Aschaffenburg vom 24.11.2022 unter  

Nr. 2 angeordnete Verbot von Ausstellungen, Märkten und Schauen sowie Veranstaltungen 

ähnlicher Art, wird aufgehoben. 

 

2. Kosten werden nicht erhoben.  

 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

 

  



Begründung: 
 
 
I.  
 
Eine aktuelle Risikobewertung des Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (LGL) vom 06.06.2023 für das Auftreten von HPAIV in Bayern kommt 

wie in der Risikoeinschätzung des FLI zu dem Ergebnis, dass auch für Bayern von einem 

moderaten Eintragsrisiko durch Geflügelausstellungen ausgegangen wird, wobei in diesem 

Bereich des Tierverkehrs ebenso mit großer Vorsicht vorgegangen werden muss. Die 

Ausrichtung von Geflügelausstellungen oder -märkten verlangt geeignete Biosicherheits- und 

Tiergesundheitsanforderungen, um eine Verschleppung der Geflügelpest zu verhindern. 

Hierzu können Anforderungen bzgl. der klinischen oder labordiagnostischen Untersuchung der 

Bestände, aus denen Tiere aufgetrieben werden, und ein eingeschränkter Teilnehmerkreis 

beitragen. Die Rückverfolgbarkeit der Tiere muss sichergestellt sein. 

 

Daher war zu überprüfen ob ein Verbot von Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie 

Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 

2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 

2016/429, ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, noch 

erforderlich ist. 

 

II.  

 

Das Landratsamt Aschaffenburg ist gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 Gesundheitliches 

Verbraucherschutz- und Veterinärwesengesetz (GVVG) sachlich und gemäß 

Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 

 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Risikoeinschätzung des LGL und der Stellungnahme des 

Veterinäramtes Aschaffenburg ist ein Verbot von Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie 

Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 

2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 

2016/429, ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, nicht 

mehr erforderlich. Nr. 2 der Allgemeinverfügung vom 24.11.2022 kann daher aufgehoben 

werden.  

 

III. 

 

Die Kostenentscheidung in Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 13 des 

Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 

 

IV. 

 

Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei 

öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 

bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG 

ein hiervon abweichender Zeitpunkt bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch 

gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im 

Amtsblatt des Landratsamtes Aschaffenburg als bekannt gegeben gilt.  



Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg 
 
erhoben werden. 
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle erhoben werden. Die Anschrift lautet: 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg 

Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg 

 

b. Elektronisch 
Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg auch elektronisch nach 
Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
 

 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

 

 
Aschaffenburg, den 22.06.2023  

Landratsamt Aschaffenburg  

 

gez. 

 

Vera Kuhn 

Regierungsrätin  

 

http://www.vgh.bayern.de/

